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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger  
 
 
 
Hiermit lassen wir Ihnen einige Informationen 
zukommen. 
 
 
 

Papier- und Eisensammlung 
 

 

 

 

Dienstag, 16. April 2024 

von 14.00 - 18.00 Uhr 
 

 

 

 

 

 

Das Papier und die Metalle bringen die BürgerInnen persönlich zum 

Schulhaus. 

 

Sammelort: Pausenplatz Schulhaus, gemäss den Weisungen der 

Wegmeister 

 

Nachstehend noch einige Hinweise zur Papier- und 

Metallsammlung: 

 

 

➢ Das Papier und der Karton müssen separat und gebündelt zum 

Sammelplatz gebracht werden. Es dürfen keine Säcke verwendet 
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werden! NICHT INS ALTPAPIER GEHOEREN FUTTERSAECKE UND 

EINKAUFSSAECKE. 

 

➢ Es kann auch Elektroschrot (alles was mit einem Stecker versehen 

ist) und Batterien abgegeben werden. 

➢ Es werden ebenfalls Haushaltgeräte wie Kühlschränke, 

Kochherde gesammelt. 

 

➢ Beim Eisen sind sämtliche Fremdkörper wie Räder, Gummiteile 

usw. zu entfernen. 
 

Die unten aufgeführten Artikel können nicht angenommen werden. 

➢ Pneus, Knochen, Lumpen, Borsten, Kunststoffe, ganze Autos, 

Motoren und Getriebe, in denen sich noch Oel befindet, 

Autositze etc.  
 

 Gemeinderat Wachseldorn 

 

 

 

Grüngutentsorgung  
 

➢ Gartenabfälle, Laub, Gras sowie alle verweslichen 

Abfälle aus Garten (keine Essensreste) können 

kompostiert werden oder können in den Container 

beim Schulhaus Wachseldorn geworfen werden.  

 

➢ Ebenfalls können Äste von Sträuchern und Hecken 

bis zu einem Durchmesser von 3 cm und einer Maximallänge von 0.5 m 

abgegeben werden. 

 

➢ Was nicht in die Grünabfälle gehört sind: Blacken und deren Samen, 

Fleisch, Katzenstreu, Staubsaugersäcke, Papier, Karton, Textilien, Asche, 

Steine, Stöcke jeglicher Art, Erde. Das Grüngut muss frei von Fremdstoffen 

wie Plastik, Glas, Metall usw. sein.  

 

➢ Wer grössere Mengen Grünmaterial zu entsorgen hat, kann dies direkt 

bei den Gebrüdern Wittwer, vorder Schallenberg anliefern. Die Kosten 

pro m3 betragen Fr. 35.- oder pro Tonne Fr. 70.-, vorherige Anmeldung 

sinnvoll unter Telefon Nummer 034 491 27 43. 
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Häckseldienst Baumschnittmaterial 
 

Es wird wieder ein Häckseldienst für Baumschnittmaterial angeboten. 

 

Wer Baumschnittmaterial häckseln lassen will, kann dies bis spätestens am  

30. März 2024 bei Daniel Gfeller (079 252 73 80) anmelden respektive, wenn das 

Material bereits aufgeladen ist, ist dies zu Daniel Gfeller zu transportieren. 

 

Das Material wird wieder durch Stefan Kupferschmied gehäckselt. Daher kann 

nicht mehr bei Ihnen zu Hause das Material bearbeitet werden.  

 

Gemeinderat Wachseldorn  
 

 

 

Bepflanzungen und Einfriedungen 

an öffentlichen Strassen 
 

Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich 

Bepflanzungen und Eifriedungen an öffentlichen 

Strassen folgende Hinweise auf die geltende 

gesetzliche Bestimmung zu beachten: 

 

1. Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu nahe an Strassen stehen oder 

in den Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmer, aber 

auch Kinder und Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf 

die Strasse treten. Zur Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen 

schreiben das Strassengesetz vom 4. Juni 2008, Art. 80 Abs. 3 und Art. 83 und 

die Strassenverordnung vom 29. Oktober 2008 Art. 56 und 57, unter anderem 

vor: 

 

➢ Hecken, Sträucher, landwirtschaftliche Kulturen und nicht 

hochstämmige Bäume müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 

Fahrbahnrand haben. Überlängende Äste dürfen nicht in den über der 

Strasse freizuhaltenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über 

Geh- und Radwegen muss eine Höhe von 2.50 m freigehalten werden. 

➢ Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 

➢ An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen Einfriedungen und Zäune die 

Fahrbahn um höchstens 60 cm überragen. Für die nicht hochstämmigen 

Bäume, Hecken, Sträucher, landwirtschaftlichen Kulturen und 

dergleichen gelten die Vorschriften über Einfriedungen. Danach müssen 

solche Pflanzen bis zu einer Höhe von 1.20 Metern einen Strassenabstand 

von 0.5 Metern ab Fahrbahnrand einhalten. Sind sie höher, so müssen sie 

um ihre Mehrhöhe zurückversetzt werden. Der Geltungsbereich erstreckt 

sich auch auf bestehende solche Pflanzen. 
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2. Die Strassenanstösser werden hiermit ersucht, die Äste und andere 

Bepflanzungen bis zum 31. Mai 2024 und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls 

erneut auf das vorgeschriebene Lichtmass zurückzuschneiden. 

  

3. An unübersichtlichen Strassenstellen sind Bäume, Grünhecken und Sträucher, 

gärtnerische und landwirtschaftliche Kulturen (z.B. Mais) in einem genügend 

grossen Abstand gegenüber der Fahrbahn anzupflanzen, damit sie nicht 

zurückgeschnitten bzw. vorzeitig gemäht werden müssen. Die 

Grundeigentümer entlang von Gemeindestrassen und von öffentlichen 

Strassen privater Eigentümer haben Bäume und grössere Äste, welche dem 

wind und den Witterungseinflüssen nicht genügend Widerstand leisten und auf 

die Verkehrsfläche stürzen können, rechtzeitig zu beseitigen. Sie haben die 

Verkehrsfläche von hinuntergefallenem Reisig und Blattwerk zu reinigen.  

 

4. Nicht genügend geschützte Stacheldrahtzäune müssen auf einen Abstand 

von 2 m von der Grenze des öffentlichen Verkehrsraumes zurückverlegt 

werden. 

  

Wir danken den Strassenanstössern für die Kenntnisnahme und eine 

termingerechte Ausführung der nötigen Arbeiten bestens. 

 

 

 
Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
Die Gemeindeverwaltung ist jeweils am Dienstag von 07.30 Uhr bis 11.30 Uhr 

und am Donnerstag von 07.00 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Telefonisch ist die 

Gemeindeverwaltung jedoch jeden Tag zu erreichen unter der Telefonnummer  

033 453 10 54 oder per E-Mail info@wachseldorn.ch. Selbstverständlich können 

auch Termine ausserhalb der Öffnungszeiten telefonisch vereinbart werden. 

 

Es kann sein, dass das Büro der Gemeindeverwaltung Wachseldorn kurzzeitig 

geschlossen bleibt. Dafür bitten wir Sie um Verständnis. 

 

 

 

 

Gemeinderat und das Personal der 

Gemeindeverwaltung Wachseldorn wünscht 

Ihnen einen schönen Frühling, ein frohes 

Osterfest und Gesundheit. 
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